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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ausführungsge-
setzes zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz (AG-GKV-VStG) 
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Landesvertretung           
Schleswig-Holstein 
 
Hamburger Chaussee 8 
24114 Kiel 
 
Für Rückfragen: 
Volker Clasen 
Tel. 0431-98158-516 
Fax 0431-98158-555 
 
 
24. Januar 2013 

(Drucksache 18/296)  
 
 
Sehr geehrter Herr Eichstädt, 

vielen Dank, dass Sie der Techniker Krankenkasse (TK), Landesvertretung Schleswig-Holstein, 
die Möglichkeit zur Stellungnahme zum o.g. Gesetzentwurf geben. Wir haben unsere Stellung-
nahme in der Anlage zu diesem Schreiben zusammengefasst.  

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Johann Brunkhorst 

 

Techniker Krankenkasse 
Hamburger Chaussee 8 
24114 Kiel 
 

Tel. 04 31 - 981 58-0 
Fax 04 31 - 981 58-555 
www.tk.de 
lv-schleswig-holstein 
@tk.de  

 
 
 
 
 
 

Vorstand 
Dr. Jens Baas (Vorsitzender) 
Thomas Ballast (stellv. Vorsitzender) 
Frank Storsberg 
Vorsitzende des Verwaltungsrats 
Dominik Kruchen, Dieter F. Märtens 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz (AG-GKV-VStG) 
(Drucksache 18/296) 

 

Stellungnahme der Techniker Krankenkasse,  
Landesvertretung Schleswig-Holstein 
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- zu Artikel 1,  § 3 Abs. 1, Buchstabe c: 
 

Die Erweiterung der Anzahl der Vertreter der Krankenkassen im Gemeinsamen 

Landesgremium auf insgesamt sechs Vertreter wird von Seiten der Techniker Krankenkasse 

(TK) ausdrücklich begrüßt. 

 

 

- zu Artikel 1, § 3 Abs. 1, Buchstabe h und i: 
 

Die Erweiterung des Kreises der ständigen Mitglieder um die unter den Buchstaben h und i 

genannten Organisationen bzw. Einrichtungen wird begrüßt. Auch der § 140 f SGB V sieht 

bereits eine Beteiligung von Patientenvertretern vor. Die vorgesehene Änderung des AG-

GKV-VStG entspricht der Forderung seitens der TK im Rahmen der Stellungnahme vom 8. 

März 2012 zur Drucksache 17/2238 (Entwurf zum Gesetz zur Entwicklung medizinischer 

Versorgungsstrukturen im Land).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 




